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Bauvorbescheides unter dem Az.1111111•111r 2024/VA bei der Bauaufsicht wird

hingewiesen. Der Übergang in das gerichtliche Verfahren erfolgte nach Er-

lass eines Ablehnungsbescheides unter dem 21.01.2025.

Zur Ergänzimg des laufenden Antrags auf Vorbescheid wird beantragt,

den Bebauungsplan Nr. 7/6 „Lerchenweg Hubertusstraße /

Nachtigalienweg" in der Fassung der 2. Änderung vom

19.04.1984 dahingehend zu ändern, dass auch der westliche,

ca. 1000 qm umfassende und dem Nachtigallenweg zuge-

wandte Teil des Grundstücks Nachtigallenweg 2, Flur 9, Fiur-

stück 99, Gemarkue •Wolsdorf als Baugrundstück ausgewie-,
sen w ird.

Begründung;

Die Anträgstellerin begehrt ais Eigentümerin des GrundstüCks ìm Nachtigal-

ienweg 2, Flur 9, Flurstück 99, Gemarkung Wolsdorf, • auf der an den Nach-
tigallenweg angrenzenden Seite des Grundstücks ein Wohngebäude zu er-

richten und dies zu Zwecken • der Wohnnutzung .dauerhaft vermieten. Dass
dies vor dem Hintergrurid der auch in Siegburg herrschenden Wohnungs-

knappheit wirtschaftlich und aus spzialen Gesichtspunkten heraus sinnvoll

ist, steht außer Frage. Insofern sprechen gewichtige rechtliche Gründe für

die Ärtelerung- des Bebautingsplanes Nr. 7/t (1.), šo dass dern Antrag im
Krgebnisezu entsprechep

1. Bebauungspian Nr. 7/ 6

Zunächst sind die derzeitigen Bestirnrnungen des maßgeblichen ßebau-

ungsplanes zu untersuchen.
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Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.

7/6 „Lerchenweg / Hubertusstra(3e Nachtigalienweg" in der Fassung der

2. Änderung vom 19.04.1984 (der �Ä�P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K�H���%�H�E�D�X�X�Q �J �V�S�L�D�Q�� �� �� Der

ursprüngliche Bebäuungspian yam 10.12,1974 sah für das heute unserer

Mandantin gehörende Grundstück eine „private Grünfläche vor (südlicher

Teil der dunk& eingefassten Fläche u• nten):

Dieses Grundstück, welches auch insgesarnt zu einem Landschaftsschutz-

gebiet gehörte, und die Grenze zum natürlichen Auf3enbereich markierte,

wurde nachfolgend im Zuge der Überplanung neu aufgeteilt (vgl. die rote

Mariderung in Abgrenzung zu der gelben Markierung unten):
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Hintergrund war, dass dern damaligen Eigentümer des rot markierten

Grundstücksbereiches - des damaligen Stadtratsrnitglieds
•

-
die Bebauung dieses Grundstückes trotz der entgegenstehenden Festset-

zungen des maßgeblichen Bebauungsplanes ermöglicht werden sollte.

Wrtlich heißt es dazu in der Begründung der maßgeblichen 1. Vereinfach-

ten Änderung gem. § 13 des darnaligen Bundesbaugesetzes zum rnaßgeb-

lichen Bebauungsplan, in Kraft getreten arn 29.03.1982:

„Mit der Vereinfachten Änderung des Bebauungspianes soli die Errich-

tung eines Wohngebäudes auf dem Flurstück Nr. 43„ Flur 9, Gemar-
kung Wolsdarf, östlich des Nachtigailenweges ermöglicht werden.

Das Grundstück ist im Bebauungspian Nr. 7/6 ats private Grünfläche

festgesetzt, ebenso die südlich angrenzenden und der überwiegende

Tell der westlich liegenden Flächen.

Die nördlich beiderseitig des Nachtigaflenweges liegenden Grundstü-

cke sind ßaugrundstücke. Die südlichste Bebauung endet gegenüber
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dem Nordieil des nichtbebaubaren Flurstücks Nr. 43. Die Eigentüme-

rin des Flurstücks betrachtet diese Planfestsetzungen als unzumut-

bare Einschränkung ihrer Interessen und bittet um Ausweisung einer

Bauffäche auf ihrem Grundstück."

Die Begründung der Ausweisung beschränkt sich mithin auf die Feststel-

lung, dass die "Eigentümerin" des [rot markiertenj Flurstücks die Planfest-

setzungen als unzumutbare Einschränkung ihrer Interessen ernpfindet und

daher um Ausweisung einer Baufläche auf ihrem Grundstück bittet. Dies

deutet allerdings auf eine sog. „Gefälligkeitsplanung" hin. Zu beachten ist

allerdings, dass die Gemeinde keine derartige „Gefälligkeitsplanungm betrei-

ben darf. Eine soiche Planung liegt vor, wenn die Gerneinde sonstige un-

sachliche - also nicht irn Städtebaurecht wurzeinde - Motive für die Planung

besitzt (Dirnberger, BeckOK BauGB, SpannowskyfUechtritz, 65. Edition,

Stand 01.11.2024, § 1 Rn, 39). Erschöpft sich das Mativ darin, dern Eigen-

türner die Bebauung seines Grundstücks zu errnöglichen, dürfte damit eine

solche "Gefälligkeitsplanung" vorliegen - dagegen kann die Antragstellerin

durchaus geltend rnachen, dass der Wunsch nach einer Wohnbebauung ih-

res Grundstücks dern irn Städtebaurecht wurzelnden öffentlichen Belang der

Befriedigung der Wohnbedürfnisse • der Bevölkerung entspricht.

Dessen ungeachtet, stellen sich die Grundstücksverhältnisse nUnmehr wie

folgt dar:
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes, in Kraft getreten am 1.9.04.1984,

blieb ohne Relevanz für das Grundstück unserer Mandantin.

Deren Gru.ndstückssituation stellt .sich nunrne.hr so dar, dass dor .westfiche

Teil ihreS Grundstücks.„ Flurstück 99 --(auf nachfolehder Abbildüng blau urn-

randot), ais Rasenfläche kyttiviert ist um-J.1 zvdern gibe .Exdfle:he rnit..abge-

stOrbenem BaUmbestand. urnfasst, Der östlithe Teil des GrUndstüCks dage-

gen (auf nächfdlgender Abbìldung rOt unitand.et) . Wird Von d.er Natur be-

herrscht:.
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linter den" 03.05.2024 beantragte unsere Mandantin erstmals eine Ände-

rung des Flächennutzungspianes sowie des LP 7, urn ihr Vorhaben im An-

schlUss daran uMsetzeri zu könrien. Mittels E-Mail \tom 16.05.2024 erhielt

sie folgende, hier auszugsweise wiedergegebene Antwort:

�Ä�,�K�U���(�Q�J�D�J�H�U�Q�H�Q�W���]�X�U���6�F�K�D�I�I�X�Q�J�� �H�U�J�l�Q�]�H�Q�G�H�Q�� �:�R�K�Q�U�D�X�P�V�����V�W���E�H�J�U�•��

ßenswert. Allerdings halten wir insbesondere an dem beabsichtigten
Standort eine weitere Ausweisung von Wohnbauifächen im Fiehen-

nutzungsplan sowie entSprechende Festsetzungen in einem geärider-
ten Bebauungsplan in diesem Landschaftsbereich einer geordneten

städtebaulichen Entwicidung für nicht zuträgfich. Die vorfiegende.
Grundstückeläche bildet hierbei keine Baulücke im. eigentlichen

Sinne. Diese Fläche ist bereits Besta.ndteil des gepianten un.d

Landschaftsraumes.
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So definieren sbwohl der Flächennutzungsplan als auch der Bebau-

ungsplan 7/6 mit seiner •ersten Änderung den Übergang zwischen dern

Siediungsbereich und dem angrenzenden planungsrechtlichen Au ßen-

bereich bzw. dem •im Landschaftsplan festgesetzten Landschafts-
schutzgebiet. Diese Fläche ist daher nicht geeignet einen Beitrag für

den Bedarf an Wohnraum in Siegburg zu leisten. Eine weitere Aus-

weisung von Wohnbauflächen in diesem Bereich steht auch einer ge-

ordneten städtebaulichen EntwiCklung entgegen.

Mit der darnaligen Bebauungspianänderung des Bebauungsplans 7/6

vom 29.03,1982 sate eine unzurnutbare Einschränkung durch die

ergänzende Ausweisung einer Baufläche vermieden werden und

gleichzeitig dern Erfordernis des Landschaftsschutzes mit einer klaren

Grenze nach Süden Rechnung getragen werden. Jegliche Form einer

südlichen fortreichenden Bebauung solite in diesern Zuge zugunsten

des •Grün- und Landschaftsraurnes unterbleiben. Diese im Sinne der
Allgemeinheit befindlichen Ziele stehen baulichen Partikularinteressen

klar entgegen.

An dieser Planungsrnaxime halten •wir verwaltungsseitig auch heute
in Hinblick auf kleinklimatische Entwicklungen im Stadtgebiet weiter

fest. Es gilt gegenwärtig Nachverdichtungspotenziale im Innenbereich

zu heben vor einer weiteren Flächeninanspruchnahme neuer Flächen

im Außenbereich bzw. Landschaft-sraurn.

Von Seiten der Verwaltung können wir Ihren Antrag nach Änderung

der bestehenden Bauleitpläne daher nicht unterstützen.'

Auf die Frage lihrer Freundin,. Frau:11.111.11111111r ob sich:die Bauverwal,

tung dem entspredienden Voffiabgn gAgriObet dennoe offgn zeigen

könntg, erhiglt digsgfolgencig Antwort;
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AW: fiche Bebauung des
Flurstücks 99

Sehr geehrte Fra.u.11N11111,

wie beetle tetzle Mee �E�H�V�S�U�R�H�K�H�Q�Ä�� �K�D�W�E�H���L�F�K���E�H�L�J�H���L�Q��
der internen Besprechung des Dezernats 3 ihr Antiegen
vorge:stent.
Bei: eer ganannteri Besprechung war un:ser
Technischer-Dezement

�$ �W�L�V���ã �L�F�K�W���G�H�U���6�W�D�G�W���6�L�H�J�E�X�U�J���Z�L�U�G���H�L�Q�H���(�Q �W�O�D�V�V�X�Q �J
Grundstückes 'Puy 9, Fiterstück 99 aus dern
LandSchattsschtilzgebiet nicht geplant
Der derzeitige Behauunosplan 7,43 1,, Anderung west
kein Bauten:ster aus und sött Zukuntt auch: Mehl in
Änderung 9,0n:on-men *weer),

esmode ausdrücklich darauf hingewiesen, Om' eine
mere Vemieglejng der Flächen in diesern Bereich nicht
gewetit wire

Soiliten Siejedoch den Antrag auf voteseheid stollen,
oinen rechtlähigen Soscheid .zu erjhaller wird diem

Omens atnetehnt

&lit ?reticence:ewe ariilYeen
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Hieraus geht in hinreichender Klarheit hervor, dass die angekündigte Ab-

lehnung der Voranfrage sowie •die begründete Ablehnung der Änderung des

Flächennutzungsplanes und des LP 7 nicht auf öffentlichen Belangen fußt,

•sondern bis data schlicht nicht gewollt ist. Dies deckt sich mit der Begrün-

dung der Ablehnung der Änderung des Flächennutzungsplanes und des LP

7, in welcher letztlich nur Worthülsen zur Begründung herangezogen wer-

den. Denn dass die weitere Bebauung nicht für zuträglich gehalten würde,

wird inhaftlich ebenso wenig begründet wie die simple (unzutreffende) Fest-

stellung, dass sich das Grundstück nicht als Baulücke im eigentlichen Sinne

darstelle. Dass die Fläche bereits Bestandteil des geplanten Grün- und

Landschaftsraumes ist, ergibt ihre Einfassung von zWei Seiten durch Be-

bauung sowie ihre Grenzständigkeit am Nachtigailerweg berücksichtigt

jedenfalls ohne Erläuterung wenig Sinn, zumal mit dem zugrundeliegenden

Antrag ja gerade eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes

und des LP 7 beantragt wurde. An einer solchen Erläuterung fehlt es aber.

Gleiches gilt für die nachfolgenden (Schein-)Argumente, dass der Flächen-

nutzungsplan sowie der maßgebliche Bebauungsplan den Übergang zwi-

schen dem Siedlungsgebiet und dem Landschaftsschutzgebiet markieren

würden. Die Ablehnung der Änderung des Flächennutzungsplanes sll damit

begründbar sein, class der Flächennutzungsplan etwas anderes vorsieht?

Auch der Bebauungsplan lässt sich ändern, wie die bereits erfolgte Ände-

rung zeigt. Dass die Fläche „daher nicht geeignet" sei, •einen Beitrag für den

Bedarf an Wohnraum in Siegburg zu leisten, ist nicht nachvollziehbar. Dass

eine weitere Ausweisung von Bauflächen in "diesem Bereich' obschon es

nur um die ca. 1.000 gm große, an den Nachtigallenweg angrenzende

•Grundstücksterlfläche geht - einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

entgegenstehen würde, ist ebenso wenig nachvollziehbar, da hierfür keine

Begründung gegeben wird. Zu.sammenfassend ist das einzig erkennbare Ar-

gument, warum die Zulassung des Vorhabens einer geordneten städtebau-

fithen Entwicklung entgegenstehen solite, der erkennbare subjektive Un-

wille der Bauverwaltung, sich hier für eine ökonomisch, ökologisch und
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städtebaulich sinnvolle überpianung zu öffnen, um den maßgeblichen

Grenzbereich zwischen Siedlungs- und Landschaftsschutzgebiet bzw. Au-

ßenbereich endlich einer endgültigen Abrundung zuzuführen.

Da unsere Mandantin insofern auch weiterhin beabsichtigt, dass ihr gehö-

rige Grundstück wid dargelegt an der Grenze zum NachtigallenWeg zu be-

bauen, stehen die Festsetzungen des Bebauun.gsplanes, namentlich •die

FestSetzung derGrenze zwischen dem Übergang zwischen dem Siedlungs-

bereich und dem angrenzenden planungsrechtlichen Außenbereich bzw. die

Festsetzung als private Grünfläche diesem Vorhaben grds. entgegen, ob-

wohl entsprechende Änderungen auS den dargelegten Gründen städtebau-

lich und ökologisch sirinvoll und zweckmäßig w*en.

Nachdem insofern bereits der o.g. Antrag auf Bauvorbescheid erhoben und

insoweit eine Befreiung von den maßgeblichen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes beantragt wurde, •war nunrnehr der hier verfahrensgegenständ-

iiche Antrag auf Änderung des Bebauungspianes Nr. 7/6 zu stellen.

Die Antragstellerin kann insoweit einen verfassungsrechtlich verbürgten An-

Spruch auf Gleichbehandlung im Recht gemäß Art. 3 Abs. 1 GG geltend

chen. Denn wie aueh dem vorgenannten Eigentürner des vorrnals nördlichen

Grundstücksbereiches, dem durch die 1, Änderung des Bebauungsplanes

die Bebatiung seines Grundstücks ermögiiCht wurde, ist auch • der Antrag-

stellerin angesichts der urnliegenden bereits vorhandenen Bebauung .sowie

der bereits vorhandenen Erschließung nicht zumutbar, auf eine Bebauung

ihrer Grundstücksteiifläche zu verzichten. Es hand.eit sich demnach auch um

wesentlich gleiche Sachverhaite, deren ungleiche Behandlung verfassungs-

rechtlich nicht zu rechtfertigen iSt und deren •Ungleichbehandiung sith daher

als Verletzung der Antragsteilerin in ihrern •Grundrecht aus Art. 3 •Abs. 1 GG

erwiese. Zum Zeitpunkt •der 1. Änderung des Bebauungsplanes waren nur

die beiderseitig des Nachtigallenweges, nördlich des damaligen
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verfahrensgegenständlichen nördlichen Grundstückes belegenen Grundstü-

cke bebaut. Nunmehr jedoch ist das südHch des hier verfahrensgegenständ-

lichen Grundstückstells und östlich des Nachtigallenweges liegende Grund-

stück mit einem Golfplatz versehen, was nicht nur einen Verlust •für das
Lanclschaftsschutzgebiet impliziert, sondem auch den Erholungswert der

Landschaft beeinträchtigt. Hinzu kornrnt, dass unmittelbar südwestfich des

verfahrensgegenständfichen Grundstücksteils und des Golfplatzes ein mas-

siver Hotelkornplex liegt, vor welchern eine große Fläche asphaitiert wurde

(das verfahrensgegenständliche Grundstück ist rot umkreist, so dass sich

die dergesteliten örtlichen Gegebenheiten, insbesondere südlich des Grund-

stücks, gut erkennen lessen):
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Die Grenze zum „planungsrechtlichen Außenbereich" ist daher, enders als

bei der 1. Änderung des m.aßgeblichen Bebauungsplanes, mit Blick auf das

hier verfahrensgegenständliche Grundstück weit verwässerter, als dies rnit

Blick auf das seinerzeit verfahrensgegenständliche Grundstück der Fall war,

TM letzteren Fall endete der BebauungszusarnMenhang - vor der 1. Ände-

rung - auf der östlichen Seite des Nachtlgalienweges mit der Rückwand des

auf dern Flurstück 42 belegenen Wohnhauses. Zur Abgrenzung zwischen

(jeweils unbeplantem) Innen- und Außenbereich glt folgender Maßstab, der

zur Veranschaulichung auch hier herangezogen werden känn:

Ausschlaggebend für das Vorliegen eines Bebauungszusamrnenhanges

i.S.d. § 34 Abs, 1 Satz 1 BauGB (also eines unbeplanten Ennenbereiches)

ist, ob und inwieweit eine tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung trotz

etwa vorhandener Baulücken nach der Verkehrsauffassung den Eindruck

der Geschlossenheit und Zusamrnengehörigkeit verrnittelt und die zur Be-

bauung vorgesehene Fläche noch írì diesen Zusamrnenhang gehört (ebd.,

Rn. 19 m.w.1\1.; BVerwG., Beschluss vom 02,04.2007 - 4 B 7/071 juris, Rn.

4 rn.w.NI.). Die Gründe für ihre Genehmigung sind unerheblich. So können

auch Gebäude, die aufgrund von § 35 BauGB im Außenbereich zugelassen

wurden, zur Entwicklung eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bei-

tragen. Es kommt weder auf die Zweckbestimmung noch auf die Entste-

hungsgeschichte der vorhandenen Bebauung an (BVerWG, Beschluss vom

02.04.2007 - 4 B 7/07, juris, Rn. 4 m.w.N.). "Geschlossenheit° und „Zu-

sammengehörigkeit" sollen trotz Lücken eine gewisse bestehende räum-

liche Verklarnrnerung kennzeichnen, Es soil darnit zurn Ausdruck gebracht

werden, dass ein unbebautes Grundstück gedanklich - übersprungen wer-

den kann, weil es ein verbindendes Element gibt, nämlich die Verkehrsan-

schauung, die das • unbebaute Grundstück als eine sich zur Bebauung anbie-

tende Lücke eine Baulücke - erscheinen lässt (Rixner/Biedermann/Char-

lier, Systematischer Praxiskommentar BauGB/BauNVO, 3. Aufl. 2018, § 34

BauGB, Rn. 19). Wie eng die Aufeinanderfolge von Baulichkeiten sein rnuss,

ist nicht nach geographisch-mathematischen Maßstäben, sondern aufgrund
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einer Würcligung •der örtfichen Gegebenheiten einzelfallbezogen zu entschei-

den (ebd., Rn. 20 m.w.N.; BVerwG, Urteil vom 30.06,2015, 4 C 5/14, juris,

Rn. 16; BVerwG, Beschluss vom 02.04.2007 - 4 B 7/07, juris, Rn. 5),

Grundlage und Ausgangspunkt dieser bewertenden Beurteilung sind die tat-

sächlichen örtlichen Gegebenheiten, also insbesondere die vorhandenen

baulichen Aniagen, aber apch topographische Verhältnisse wie •z.B. Gelän-

dehinclerni.sse, Erhebungen, Einschnitte wie Gräben o.ä. und Straßen

(Rixner/Biedermann/Charlier, Systernatischer Praxfskomrnentar

BauGB/BauNVO, 3. Aufl. 2018, § 34 BauGB, Rn. 20). Zu berücksichtigen

sind nur äußerlich erkennbare Umstände, also die mit dem Auge wahrnehm-

baren Gegebenheiten der vorhandenen Bebapung und der übrigen Gelän-

deverhältnisse; dies schließt bspw. die Berücksichtigung einer trennenden

Geländezäsur oder den von Airier Straße ausgehenden Verkehrslärm aus

(ebd., Rn. 21). Straßen oder mit dem Auge erkennbare Geländehindernisse

können •einen Bebauungszusanirnenhang im Einzelfall herstellen, unterbre-

che.n, aber auch ohne Einfluss auf ihn sein (ebd., Rn. 2.5 m.w.N.). Ob Stra-

ßen oder Wege geeignet sind, einen Bebauungszusammenhang herzustel-

len, eine trennende Funktion erfüllen oder für die Abgrenzung von Innen-

und Außenbereich ohne jegliche AuSsagekraft sind, kann stets nur das Er-

gebnis einer Wertung und Bewertung des konkreten Sachverhalts sein

(ebd., Rn. 28), Danach ist ein an einen Bebauungszusammenhang angren-

zendes bebautes Grundstück im Regelfall als Teil eines Bebauungszusarn-

menhanges anzusehen (ebd., Rn. 22). Soil ein Vorhaben arn Rand eines

Ortsteils auggeführt werden„ ist es zulässig, wenn das Grundstüek ais eine •

sich zur Bebauung anbietende Lucke erscheint (ebd.).

•Eine derartige sich zur Bebauung anbietende Lucke wäre zum damaiigen

Zeitpunkt wohi insoweit zu bejahen gewesen, dass das darnals verfahrens-

gegenständliche Grundstück auf gleicher Höhe von dem westlich des Nach-

tigallenweges gelegenen Wohnhaus • - nebst dem Nachtigallenweg selbst -

und dern unrnittelbar nördlich (und östlich des Nachtigallenweges) belege-

nen Wohnhaus eingefasst wurde. Das Grundstück wurde mithin von zwei
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Seiten von Bebauung eingefasst, konnte so an die Achsen der westlichen

und nördlichen Wohnhäuser anschließen und somit den Bebauungszusam-

menhang an dern gieichermaßen die Bebauung verklamrnernden Nachtigal-

lenweg fortsetzere Insoweit passt die Begründung, dass die Nichtbebaubar-

keit des Grundstücks dem damaligen Eigentümer nicht zumutbar gewesen

sein soil, zu dieser Argumentation. Auch mit Blick auf den hier verfahrens-

gegenständlichen Grundstücksteil ist nach vorstehendem Maßstab - aller-

dings erst recht eine •sich am •Ortsrand zur Bebauung anbietende Lücke

anzunehmen. Denn es ist zunächst in nördlicher Richtung (östlich cies Nach-

tigallenweges) sowie in nordwestficher Richtung (westlich des Nachtigallen-

weges) von Bebauung eingefasst. Weiter wird der •Grundstücksteil vom

westlich gelegenen Nachtigallenweg sowie vom südlich geiegenen Golfplatz

eingefasst. In östlicher Richtung wird der kultivierte Grundstücksteil vom

nicht kultivierten, durch wilde Natur geprägten östlichen Grundstücksteil

des Fiurstücks Nr. 99 geschieden. In südlicher Richtung wird der hier maß-

gebliche westliche Grundstücksteil darüber hinaus von dern rnassiven Ho-

telkomplex und der voluminösen asphaltierten Fläche bzw, dern Hotelpark-

platz unrnittelbar arn Nachtigallenweg eingefasst. Kumulativ lessen diese

Merkmale, die das verfahrensgegenständliche Grundstück auch topogra-

fisch erkennbar vom funktionalen Außenbereich rnit seinen intakten Öko-

systemen abheben, den Grundstücksteil sich als eine zur Bebauung anbie-

tende Lucke erscheinen, so dass es nach vorstehendern Maßstab am Orts-

rand im unbeplanten Innenbereich ohne weiteres genehrnigungsfähig •wäre.

Zwar ist der entsprechende Bereich hier beplant, so dass die Abgrenzung

zwischen unbeplantern Innenbereich und dern Außenbereich nicht unrnittel-

bar einschlägig ist. Allerdings folgt hieraus einerseits, dass die Situation der

Antragsteilerin mit der Situation des Eigentümers zum Zeitpunkt der 1. Än-

derung des Bebauungsplanes wesentlich vergleichbar ist, so dass sich eine

wesentliche Ungleichbehandlung verfassungsrechtlich verbietet, andemfalls

eine verletzung •von Art. 3 Abs. 1 GG eintritt. Andererseits unterstreicht dies

da der Bebauungsplan gerade in dieser Ortsrandlage insbesondere die
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Zweckbestimmung . erfüllt, den beplanten Innenbereich lazw. Sledfungsb.e-

reich \torn funktiönalen Auf3enbereich bzw, dem LandschaftšschutZbereich

abzUgrenzen - dass diese Grehze auS den dargestenen G.ründen .zweCks

endgültigerAbrundung besserversch.ob.en.werden sollte..Insofern kann und

s011te den Erforderrassen des Landsch.aftsschutzes, &itch .efne kläre.Grenze

nach Osten hin ehd.gültig Reehnun.g geträgen werden:

2. Ergebn is

Irn Ergebnis ist dern Antrag daher zu entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. iur. Arne-Patrik lietnze
Re9tn—almalt und Fa;thanwalt für VerWaltungsrecht

Z
7i.V/iian Saeifza

MchtsanAlt

Aniage:
Volimacht
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